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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.12.1982

Norm

KO §31 Abs1

Rechtssatz

Um der Anfechtung nach § 31 Abs 1 KO zu unterliegen, müssen Rechtshandlungen (zumindest) zwischen der

Antragstellung und dem für den Eintritt der Wirkungen maßgebenden Anschlag des Konkursediktes (§ 2 Abs 1 KO)

vorgenommen sein, wenn nicht die Zahlungsunfähigkeit schon vor Stellung des Konkursantrages eintrat und dies

erweislich ist.
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